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Zitat von sofawolf

Wenn Eltern Lehrer von der Aufsichtspflicht nicht "befreien" können, wie ist das dann
bei Ausflügen o.Ä.? Von wo an darf ich Kinder dann alleine nach Hause weiterfahren
lassen, sie also nicht erst zurück zur Schule bringen? Darf ich das also eigentlich nicht
bzw. tue es auf eigenes Risiko?

Das finde ich einen wichtigen Punkt, insbesondere da ich in Elternbriefen von Kollegen zu
Wandertagen und Klassenfahrten immer wieder solche Versuche wiederfinde, bis hin zum
Versuch, sich von der Aufsichtspflicht beim Schwimmen im Badesee befreien zu lassen oO .

Zu deiner Frage @sofawolf: Eine allgemeingültige Antwort darauf habe ich leider auch nicht.
Eine Möglichkeit, die ggf. denkbar ist, wäre die Schulveranstaltung (vorher im Elternbrief
kommuniziert) an Ort x zur Zeit y enden zu lassen und die Eltern zu fragen, ob ihr Kind von dort
entlassen werden darf und als Alternativoption immer anzubieten, das Kind mit zurück zur
Schule zu nehmen. Dabei rede ich aber schon von MIttelstufenschülern, die Anforderungen an
die Aufsichtsführung sind ja auch altersabhängig.
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